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Mitgliedsantrag und Einwilligung DSGVO 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Billard Sport Braunschweig e.V. Die Satzung, die 

Beitrags- und Geschäftsordnung, sowie die Hausordnung habe ich erhalten. Änderungen 

meiner Adresse, Telefonnummer oder E-Mailadresse werde ich dem Vorstand unverzüglich 

mitteilen. 

Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich. 

Pflichtangaben: 

Geschlecht: (   ) männlich  (   ) weiblich  (   ) divers 

Vorname: __________________________________ Nachname: _________________________ 

Straße, Hausnr.: _____________________________ PLZ, Ort: ___________________________ 

Geburtsdatum: ________________                             Nationalität: _________________________ 

 

Beitragsklasse:         Klasse I              KIasse II   

                     (erwerbstätige Erwachsene)              (Studenten, Rentner, suchend),  

                                                                                                                                                      

Bitte ankreuzen 

           Klasse III              Klasse IV  
          (nicht erwerbstätige Jugendliche/Schüler)            (Förder-/Familienmitglieder) 

 

Bei Neueintritt in den Verein fällt eine Aufnahmegebühr in Höhe des Monatsbeitrags der gewählten 
Klasse an. Der erste Beitrag wird im  ___________________________ (Monat/Jahr) fällig. 

Zur Entrichtung der Mitgliedsbeiträge bitten wir um Einrichtung eines monatlichen Dauerauftrages 
auf das Konto bei der Commerzbank IBAN DE24 2704 0080 0509 9981 00 BIC COBADEFFXXX. 
Die Höhe der Beitragszahlung ist der aktuell gültigen Geschäfts- und Beitragsordnung zu entnehmen. 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen 
Fassung an. 

Die beiliegend abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DS-GVO habe ich gele-
sen und zur Kenntnis genommen. 

 

_____________________________  ________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift 

 

_____________________________  ________________________________________ 

Ort, Datum  Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minder-
jährigen bzw. Geschäftsunfähigen 
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Freiwillige Angaben: 

Telefonnummer (Festnetz/Mobil): _____________________________ 

E-Mail-Adresse: ___________________________________________ 

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch 

den Verein genutzt und hierfür an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrge-

meinschaften) weitergegeben werden dürfen. 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Anga-

ben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die 

Zukunft widerrufen werden kann. 

____________________________             ______________________________________ 

Ort, Datum                                                         Unterschrift/ Unterschriften bei Vertreter bei 

 Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen  

  

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur 

Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:  

(   ) Homepage des Vereins 

(   ) Facebook-Seite des Vereins 

(   ) regionale Presseerzeugnisse (z.B. Musterstädter Anzeiger, Musterstadt aktuell) 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröf-

fentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung 

und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilli-

gung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die 

Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) 

gegenüber dem Verein erfolgen. 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann 

durch den Billard Sport Braunschweig e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetsei-

ten die Fotos und Videos kopiert und verändert haben könnten. Der Billard Sport Braunschweig 

e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z.B. das 

Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.  

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner 

Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im 

Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 

 

_____________________________  ______________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift  
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Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen: 

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung der gesetz-
lichen Vertreter auch die Einwilligung des Minderjährigen erforderlich. 

Ich/wir habe(n) die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoauf-
zeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden. 

Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:   ________________________________ 

Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s: ________________________________  

Der Widerruf ist zu richten an: 

Billard Sport Braunschweig e.V.  

Bevenroder Straße 150 

38108 Braunschweig 

E-Mail: vorstand@billard-sport-braunschweig.de 

 

 Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO 

Nach Artikel 13 und 14 EU-DSGVO hat der Verantwortliche einer betroffenen Person, deren 

Daten er verarbeitet, die in den Artikel genannten Informationen bereitzustellen. Dieser In-

formationspflicht kommt dieses Merkblatt nach. 

1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seiner Vertreter: 

 

Billard Sport Braunschweig e.V. 

Bevenroder Straße 150  

38108 Braunschweig 

gesetzlich vertreten durch den Vorstand nach § 26 BGB 

Kai Bertram   1. vorsitzender@billard-sport-braunschweig.de 

Marcus Hopfe  2. vorsitzender@billard-sport-braunschweig.de 

Uwe Bübel  Kassenwart@billard-sport-braunschweig.de 

 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten/der Datenschutzbeauftragten: 

 

Amt ist zzt. nicht besetzt 

 

Billard Sport Braunschweig e.V. 

Datenschutzbeauftragte/r 

Bevenroder Straße 150 

38108 Braunschweig 

 

Datenschutzbeauftragter@billard-sport-braunschweig.de 

                         

mailto:vorstand@billard-sport-braunschweig.de
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3. Zwecke, die für die personenbezogenen Daten verarbeitet werden: 

 

 Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des Mitglied-

schaftsverhältnisses verarbeitet (z.B. Einladung zu Versammlungen, Beitragsein-

zug, Organisation des Sportbetriebes). 

 Ferner werden personenbezogene Daten zur Teilnahme am Wettkampf-, Turnier- 

und Spielbetrieb der Landesverbände an diese weitergeleitet. 

 Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit sport-

lichen Ereignissen einschließlich der Berichterstattung hierüber auf der Internet-

seite des Vereins, in Auftritten des Vereins in Sozialen Medien sowie auf Seiten 

der Fachverbände veröffentlicht und an lokale, regionale und überregionale 

Printmedien übermittelt. 

 

4. Rechtsgrundlagen, aufgrund derer die Verarbeitung erfolgt: 

 

 Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund 

des Erforderlichkeit einer Vertragserfüllung gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. 

 Bei den Vertragsverhältnissen handelt es sich in erster Linie um das Mitglied-

schaftsverhältnis im Verein und um die Teilnahme am Spielbetrieb und der Fach-

verbände. 

 Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Er-

füllung des Vertrages erforderlich ist, erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Ein-

willigung nach Artikel 6 Abs. 1 lit. a) i.V.m. Artikel 7 DSGVO. 

 Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet oder in lokalen regio-

nalen oder überregionalen Printmedien erfolgt zur Wahrung berechtigter Interes-

sen des Vereins(vgl. Artikel 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO). Das berechtigte Interesse 

des Vereins besteht in der Information der Öffentlichkeit durch die Berichterstat-

tung über die Aktivitäten des Vereins. In diesem Rahmen werden personenbezo-

gene Daten einschließlich von Bildern der Teilnehmer zum Beispiel im Rahmen 

der Berichterstattung über sportliche Ereignisse des Vereins veröffentlicht. 

 

5. Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 

 

 Personenbezogene Daten der Mitglieder, die am Spiel- und Wettkampfbetrieb 

der Landesfachverbände teilnehmen, werden zum Erwerb einer Lizenz, einer 

Wertungskarte, eines Spielerpasses oder sonstiger Teilnahmeberechtigung an 

den jeweiligen Landesfachverband weitergeleitet. 

 Die Daten der Bankverbindung der Mitglieder werden zum Zwecke des Beitrags-

einzugs an das Bankinstitut Commerzbank weitergeleitet. 

 

6. Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies 

nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung der Dauer: 

 

 Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespei-

chert. Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden die Datenkategorien gemäß den 

gesetzlichen Aufbewahrungsfristen weitere zehn Jahre vorgehalten und dann ge-

löscht. In der Zeit zwischen Beendigung der Mitgliedschaft und der Löschung 

wird die Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt. 

 Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im Verein-

sarchiv gespeichert. Hierbei handelt es sich um die Kategorie Vorname, Nach-

name, Zugehörigkeit zu einer Mannschaft, besondere sportliche Erfolge oder Er-

eignisse, an denen die betroffene Person mitgewirkt hat. Der Speicherung liegt 

ein berechtigtes Interesse des Vereins an der zeitgeschichtlichen Dokumentation 
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von sportlichen Ereignissen und der jeweiligen Zusammensetzung der Mann-

schaften zugrunde. 

 Alle Daten der übrigen Kategorien (z.B. Bankdaten, Anschrift, Kontaktdaten) 

werden mit Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht. 

 

7. Der betroffenen Person stehen unter den Artikeln jeweils genannten Voraussetzun-

gen der nachfolgenden Rechte zu: 

 

- Auskunft nach Artikel 15 DSGVO 

- Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO 

- Löschung nach Artikel 17 DSGVO 

- Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO 

- Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO 

- Widerspruch nach Artikel 21 DSGVO 

- Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO 

- Widerruf jederzeit einer erteilten Einwilligung, ohne dass die Rechtmäßigkeit der 

aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch be-

rührt wird 

 

8. Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen: 

Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen des Erwerbs der 

Mitgliedschaft erhoben. 

 

Ende der Informationspflicht 
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Geschäfts- und Beitragsordnung 

 
§ 1 Beiträge 
 

 

Mitgliedschaft 

 

Aufnahmegebühr in Höhe des Monatsbeitrags der vereinbarten Klasse 

 

Klasse I  60,00 € je Monat  - erwerbstätige Erwachsene 

 

Klasse II  40,00 € je Monat  - Sonstige, Studenten, Rentner, arbeitssuchende 

 

Klasse III 15,00 € je Monat  - nicht erwerbstätige Jugendliche, Schüler 

 

Klasse IV 15,00 € je Monat  - Förder- /Familienmitglieder 
 

Vorstehende Beiträge gelten ab dem 01.01.2020 

 
 
§ 2 Schlüssel / Zutritts-Chip 
 
Jedes Mitglied kann beim Vorstand einen Schlüssel / Zutritts-Chip beantragen. Der Vorstand 

entscheidet über die Vergabe. 

Es besteht kein Anspruch auf einen Schlüssel / Zutritts-Chip seitens der Mitglieder. 

Bei Verstößen gegen die Hausordnung und/oder nicht verantwortungsvollem Verhalten kann 

der Vorstand jederzeit den Schlüssel entziehen. 

Bei Verlust des Schlüssels / Zutritt-Chips ist dies unverzüglich dem Vorstand mitzuteilen. 

Mit jeder Schlüsselausgabe wird eine Gebühr in Höhe Herstellungskosten von 15 € zzgl. 

einem Pfand in Höhe von 20 €. Die Pfandgebühr wird bei Ausscheiden aus dem Verein und 

Rückgabe des Schlüssels zurückerstattet. 

 

§ 3 Wirksamkeit, Änderungen 
 
Diese Geschäfts- und Beitragsordnung wurde auf der Außerordentlichen Mitgliederversamm-

lung am 04.08.2019 beschlossen. Änderungen und Anpassungen dieser Geschäfts- und 

Beitragsordnung an die aktuellen Gegebenheiten im Verein sind vom Vorstand jederzeit 

durchführbar. 

Ebenso ist der Vorstand berechtigt, in besonderen Härtefällen von obigen Regelungen ab-

zuweichen und individuelle Anpassungen vorzunehmen. Änderungen bedürfen einer einfa-

chen Mehrheit der Mitgliederversammlung. 

 
 
Billard Sport Braunschweig e.V.    1. Vorsitzender: Kai-Freddy Bertram Bankverbindung: Commerzbank 
Bevenroder Str. 150 2. Vorsitzender: Marcus Hopfe IBAN DE24 2704 0080 0509 9981 00 
38108 Braunschweig Kassenwart: Uwe Bübel BIC COBADEFFXXX 
Tel: 0531-61998204  Register Nr. VR200686 
E-Mail: info@Billard-Sport-Braunschweig.de  
    



____Billard Sport Braunschweig e.V. Bevenroder Straße 150, 38108 Braunschweig_____ 

Seite 7 von 8 
 

Hausordnung 
 
Die Hausordnung regelt das Zusammenleben aller Benutzer der Räumlichkeiten des Billard 

Sport Braunschweig e.V. nachfolgend nur noch BSB genannt. Sie enthält Rechte  und Pflich-

ten. Sie gilt für alle Benutzer und Besucher. 

Ohne eine gewisse Ordnung ist das Zusammenleben mehrerer Menschen unter einem Dach 

nicht möglich. Alle werden sich nur dann wohlfühlen, wenn alle Benutzer/Besucher Rücksicht 

aufeinander nehmen. 

 

Lärm 
 
Jede Person ist dafür verantwortlich, dass vermeidbarer Lärm in der Sportstätte unterbleibt. 

Besondere Rücksichtnahme ist in der Zeit von Turnieren und/oder Liga-Spielbetrieb sowie zu 

den Trainingsangeboten. Handys sind leise oder lautlos zu stellen. 

 

Sicherheit 
 
Unter Sicherheitsaspekten sind Türen geschlossen zu halten. Haus- und Hofeingänge, Trep-

pen und Flure sind als Fluchtwege grundsätzlich freizuhalten. Davon ausgenommen ist das 

Abstellen von Kinderwagen, Gehhilfen und Rollstühlen, soweit dadurch keine Fluchtwege 

versperrt und andere Benutzer/Besucher unzumutbar behindert werden. 

Bei Undichtigkeiten und sonstigen Mängeln an den Gas- und Wasserleitungen sind sofort 

das zuständige Versorgungsunternehmen und der Vorstand zu benachrichtigen. Wird Gas-

geruch in einem Raum bemerkt, darf dieser nicht mit offenem Licht betreten werden. Elektri-

sche Schalter sind nicht zu betätigen. Die Fenster sind zu öffnen, der Hauptsperrhahn ist 

sofort zu schließen und die Feuerwehrt ist zu benachrichtigen. Ebenso sind die Fenster bei 

Regen und Unwetter zu verschließen und zu verriegeln. 

 

Reinigung 
 
Vereinsheim und Grundstück sind in einem sauberen und ordentlichen Zustand zu erhalten. 

Nach einem aufgestellten Reinigungsplan müssen die Mitglieder abwechselnd Zugangswege 

außerhalb des Hauses, den Hof, die Mülleimer und den Bürgersteig vor dem Haus reinigen. 

 

Der im Vereinsheim anfallende Müll darf nur in die dafür vorgesehenen Tonnen und Contai-

ner entsorgt werden. Auf eine konsequente Trennung des Mülls ist zu achten. Sondermüll 

und Sperrgut gehören nicht in diese Behälter. Sie sind nach den Bestimmungen der Stadt 

gesondert zu entsorgen. 

 

Lüften 
 
Die Räume sind auch in der kalten Jahreszeit ausreichend zu lüften. Dies erfolgt durch mög-

lichst kurzfristiges, aber ausreichendes Öffnen der Fenster. 
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Fahrzeuge 
 
Das Abstellen von motorisierten Fahrzeugen auf dem Hof, den Gehwegen und den Grünflä-

chen ist nicht gestattet. Das Abstellen von Fahrrädern ist grundsätzlich nur auf den dafür 

vorgesehenen Flächen gestattet. 

 

Haustiere 
 
Bei Haustieren ist darauf zu achten, dass diese sich nicht ohne Aufsicht in den Außenanla-

gen, im Treppenhaus oder anderen Gemeinschaftseinrichtungen aufhalten. Verunreinigun-

gen sind sofort zu entfernen. Von den Spielplätzen sind die Flure grundsätzlich fernzuhalten. 

 

Sorgfaltspflicht 
 
Das Spielmaterial sowie alle anderen Einrichtungsgegenstände sind pfleglich zu behandeln. 

Bei unsachgemäßer Nutzung und/oder mutwilliger Beschädigung wird der entstandene 

Schaden in Rechnung gestellt. Alle Nutzer sind aufgerufen darauf zu achten und Zuwider-

handlungen zu unterbinden oder sofort anzuzeigen. 

 

 

Pflege des Sportmaterials 
 
Nach der Benutzung der Spielgeräte sind diese wie folgt zu reinigen: 

 

- Reinigung der Kugeln mit der Poliermaschine 

- Reinigung der Tücher mit Bürste oder Staubsauger 

- Bandenspiegel mit feuchtem Tuch und anschließen mit Trockentuch abwischen 
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§1 Name und Sitz 
 
Der Verein trägt den Namen Billard Sport Braunschweig e.V. und hat seinen Sitz in 
Braunschweig. Gründungstag ist der 24.02.2010. 
Er ist in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Braunschweig einzutragen. Durch die 
Eintragung in das Vereinsregister erlangt der Verein die Rechtsfähigkeit, d.h. für 
Verbindlichkeiten aller Art, die im Namen des Vereins eingegangen werden, haftet nur 
das Vereinsvermögen. 

 
 

§2 Zweck des Vereins 
 
Der Billard Sport Braunschweig e.V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes "Steuerbegünstigte Zwecke" der 
Abgabenordnung. 
Zweck des Vereines ist es, Snooker, Poolbillard und Karambolage zu spielen und 
den Billardsport in seiner Gesamtheit zu fördern und auszubreiten. Er erstrebt durch 
gute Spielleistungen und Jugendpflege die sittliche und körperliche Ertüchtigung 
seiner Mitglieder. 
Der Verein ist politisch, religiös und rassisch neutral. 
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Errichtung von 
Sportanlagen sowie die Förderung sportlicher Übungen und Leistungen, Abhalten 
eines Trainingsbetriebes und Teilnahme an Wettkämpfen. 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 
 

§3 Mitgliedschaft in anderen Organisationen 
 
Der Verein strebt an, Mitglied in folgenden Organisationen zu werden: 
a) Billardlandesverband Niedersachsen e.V. 
b) Deutscher Billardbund e.V. 
c) Deutscher Sportbund e.V. 
d) Stadtsportbund Braunschweig 

e) Landessportbund Niedersachsen e.V. 

 

§4 Rechtsgrundlage 

 
Die Rechte und Pflichten der Mitglieder werden durch die vorliegende Satzung 
ausschließlich geregelt. Für Streitigkeiten, die aus der Mitgliedschaft zum Verein und 
aller damit in Zusammenhang stehenden Fragen entstehen, kann der ordentliche 
Rechtsweg gewählt werden. 
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§5 Gliederung des Vereines 
 
Der Verein gliedert sich in folgende Gruppen: 

a) Jugendabteilung - Für Jugendliche bis zum vollendeten 17. Lebensjahr 
b) Erwachsenenabteilung - Für erwachsene Mitglieder 

 
 

§6 Mitgliedschaft 
 
Die Mitgliedschaft zum Verein kann jede natürliche Person auf Antrag erwerben, sofern sie 
sich zur Beachtung dieser Satzungsbestimmungen durch ihre Unterschrift bekennt.  
Dieser Aufnahmeantrag ist schriftlich an den Vereinsvorstand zu richten.  
Für Jugendliche unter 18 Jahren ist die nach dem BGB erforderliche Erklärung des gesetzli-
chen Vertreters maßgebend.  
Die Vorstandsmitglieder nach §16 entscheiden durch Mehrheitsbeschluss über Annahme 
oder Ablehnung des Aufnahmeantrages. Ein Aufnahmebeschluss ist vorläufig auf Probe 
rechtswirksam, wenn die aufzunehmende Person die festgesetzte Aufnahmegebühr und den 
ersten Monatsbeitrag innerhalb von 4 Wochen nach Bekanntgabe der Annahme des Auf-
nahmeantrages zur Probe entrichtet. Annahme oder Ablehnung des Aufnahmeantrages auf 
Probe durch den Vereinsvorstand müssen dem Antragsteller  
schriftlich bekannt gegeben werden. Die Probemitgliedschaft gilt für mindestens 12 Monate.  
Über die endgültige Aufnahme entscheiden die Mitglieder in der ordentlichen Mitgliederver-
sammlung mit einer einfachen Mehrheit.  

 
 

§7 Mitglieder 
 
Der Verein setzt sich aus folgenden Mitgliedertypen zusammen: 
 
a) Aktive Mitglieder 
Aktive Mitglieder sind Mitglieder, die den Billardsport (Snooker oder Pool- 
Billard oder Karambolage) aktiv ausüben. 
 
b) Passive Mitglieder 
Passive Mitglieder sind Mitglieder, die nicht aktiv im Verein Snooker, Pool- 
Billard oder Karambolage spielen. 

c) Ehrenmitglieder 
Personen, die sich insbesondere um die Förderung des Sports innerhalb des 
Vereins verdient gemacht haben, können auf Antrag des Vorstandes durch 
Beschluß der Jahreshauptversammlung eine Ehrenmitgliedschaft erteilt / aberkannt bekom-
men. 
Ehrenmitglieder haben die gleichen Rechte wie ordentliche Mitglieder, zahlen 
aber keine Beiträge. Die Zahlung einer Billardgeldpauschale bleibt unberührt. 
 
d) Mitglieder des Förderkreises 
Mitglieder des Förderkreises sind beitragsfreie Mitglieder. Der Sinn der 
Mitgliedschaft im Förderkreis soll es sein, durch Spenden die Arbeit des 
Vereins zu fördern, insbesondere die Jugendarbeit und Nachwuchsförderung. 

 
§8 Erlöschen der Mitgliedschaft 
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Die Mitgliedschaft erlischt: 
a) Durch Austritt aufgrund einer schriftlichen Erklärung an den Vorstand unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von 3 Monaten jeweils zum 30.06 oder 31.12. des Jahres. 
b) Durch einstimmigen Beschluss des engeren Vorstandes (§16 Ziffer a - e) bei 
geheimer Abstimmung. 
c) Durch Beschluss der Jahreshauptversammlung mit einfacher Mehrheit bei 
geheimer Abstimmung. 
d) Durch das Erlöschen der Mitgliedschaft bleiben die aufgrund der bisherigen 
Mitgliedschaft zur Entstehung gelangten Verbindlichkeiten gegenüber dem 
Verein unberührt. 
e) Durch den Tod eines Mitgliedes. 

 
 

§9 Ausschlußgründe 
 
Die Ausschließung eines Mitgliedes kann nur in den nachstehend aufgeführten 
Fällen erfolgen: 
a) Wenn die im §11 vorgesehenen Pflichten der Vereinsmitglieder gröblich und/oder 
schuldhaft verletzt werden. 
b) Wenn das Mitglied seinen dem Verein gegenüber eingegangenen 
Verbindlichkeiten, insbesondere seiner Verpflichtung zur Beitragszahlung trotz 
zweimaliger schriftlicher Mahnung nicht nachkommt. 
c) Wenn das Mitglied den Grundsätzen der vorliegenden Satzung schuldhaft 
zuwiderhandelt, insbesondere gegen die ungeschriebenen Gesetze der Sitte, 
Anstand und Sportkameradschaft grob verstößt. Dem betroffenen Mitglied ist 
vor Fassung des Ausschließungsbeschlusses Gelegenheit zu geben, sich der 
Mitgliederversammlung oder dem Vorstand gegenüber wegen des ihm zur Last gelegten 
Handelns zu rechtfertigen. Die Entscheidung ist dem 
Betroffenen mittels Einschreiben nebst einer Begründung zuzustellen. Die 
Entscheidung ist vom 1. Vorsitzenden zu unterschreiben. 
 

 

§10 Rechte der Mitglieder 
 
Die Vereinsmitglieder sind insbesondere berechtigt: 
a) Durch Ausübung des Stimmrechts an den Beratungen und 
Beschlussfassungen der Mitgliederversammlung teilzunehmen. Zur Ausübung 
des Stimmrechtes sind nur Mitglieder über 14 Jahre berechtigt. 
b) Die Einrichtung des Vereins nach Maßgabe der hierfür getroffenen 
Bestimmungen zu benutzen. 
c) An allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. 

 
 
 
 
 
 

§11 Pflichten der Mitglieder 
 
Die Mitglieder sind insbesondere verpflichtet: 
a) die Satzung des Vereins zu befolgen. 
b) nicht gegen die Interessen des Vereins zu handeln. 
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c) die durch Beschluss der Mitgliederversammlung festgelegten Beiträge zu entrichten. 
d) an allen sportlichen Veranstaltungen des Vereins nach Kräften mitzuwirken. 
e) bei vereinsinternen Streitigkeiten die Weisungen des Vorstandes zu befolgen. 
 
Das Recht auf Inanspruchnahme des ordentlichen Rechtsweges wird hierdurch nicht einge-
schränkt. 
 
 

§12 Organe des Vereines 
 
Die Organe des Vereines sind: 
 
a) Die Jahreshauptversammlung bzw. die Mitgliederversammlung 
b) Der Vorstand 
c) Die Ehrenmitgliedschaft zu einem Vereinsorgan ist ein Ehrenamt.  
Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. 
Eine Vergütung barer Auslagen findet nur nach Maßgabe besonderer Beschlüsse 
statt.  
 

Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen Aufwendungs-

ersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für 

den Verein entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, 

Telefon und Kopier- und Druckkosten.  Die Mitglieder und Mitarbeiter haben das Gebot der 

Sparsamkeit zu beachten. Der Vorstand kann durch Beschluss im Rahmen der steuerrechtli-

chen Möglichkeiten Aufwandspauschalen festsetzen und in einer Finanzordnung zusammen-

fassen. 

 

§13 Zusammentretung und Vorsitz 
 
Die den Mitgliedern bezüglich der Vereinsleitung zustehenden Rechte werden in der 
Mitgliederversammlung als oberstes Organ des Vereins ausgeübt. Sämtliche 
Mitglieder über 14 Jahre haben eine Stimme. Die Übertragung des Stimmrechts ist 
unzulässig. 
 
 

§14 Aufgaben 
 
Der Jahreshauptversammlung steht die oberste Entscheidung in allen Vereinsfragen 
zu, soweit sie nicht satzungsgemäß anderen Organen übertragen ist. 
Ihrer Beschlussfassung unterliegt insbesondere: 
 
a) Wahl der Vorstandsmitglieder 
b) Wahl der Mitglieder des Ehrenrates 
c) Wahl von mindestens einem Kassenprüfer 
d) Ernennung von Ehrenmitgliedern 
e) Bestimmung der Grundsätze für die Beitragserhebung 
f) Entlastung der Organe und der Geschäftsführer 
 
 

§15 Tagesordnung 
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Die Tagesordnung einer Jahreshauptversammlung hat folgende Punkte zu 
umfassen: 
 
a) Feststellen der Stimmberechtigten 
b) Rechenschaftsbericht der Organmitglieder und der Kassenprüfer 
c) Beschlussfassung über die Entlastung 
d) Bestimmung der Mitgliedsbeiträge 
e) Neuwahlen Vorstand 
f) Neuwahlen Kassenprüfer 
g) Bestätigung der Mitgliedschaften 
h) Besondere Anträge. 
 
 

§16 Vereinsvorstand 
 

Der Vorstand des Vereins setzt sich zusammen aus dem Vorstand und dem erweiterten Vor-

stand. Zum Vorstand im Sinne des § 26 BGB gehören: 

a) 1. Vorsitzender 

b) 2. Vorsitzender 

c) Kassenwart 

Zum erweiterten Vorstand gehören: 

d) Sportwart 

e) Schriftführer 

Die Mitglieder des gesamten Vorstandes werden von der Jahreshauptversammlung gewählt. 

Die Wiederwahl ist unbegrenzt zulässig. Eine Personalunion ist möglich, mit Ausnahme des 

Vorstandes im Sinne des §26 BGB. Die Vorstandsmitglieder sind stimmberechtigt. Der erwei-

terte Vorstand ist ebenfalls stimmberechtigt, dieses Stimmrecht hat jedoch nur beratenden 

Charakter. Mitglieder des erweiterten Vorstandes sind von der Innenhaftung befreit. 

Vorstand im Sinne des §26 BGB sind: der 1.Vorsitzende; der 2.Vorsitzende; und der Kas-

senwart. Jeweils 2 Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gemeinsam. 

Der Vorstand ist berechtigt, Personen zu Ämtern, die dem Sinne des Vereins dienen, zu er-

nennen. 

 

§17 Pflichten und Rechte des Vorstandes 
 
1. Aufgaben des Gesamtvorstandes 

 
Der Vorstand hat die Geschäfte des Vereins nach den Vorschriften der 
Satzung und nach Maßgabe der durch die Mitgliederversammlung gefassten 
Beschlüsse zu führen. Der Vorstand hat eine Geschäfts- und Beitragsordnung zu erstellen. 
Der Vorstand ist notfalls ermächtigt, beim Ausscheiden 
oder sonstiger dauernder Behinderung von Mitgliedern des Vereinsorgans 
deren verwaistes Amt bis zur nächsten Jahreshauptversammlung durch 
geeignete Mitglieder zu besetzen. Der Vorstand kann in begründeten 
Ausnahmefällen von den festgesetzten Beiträgen nach §14 abweichen. 
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2. Aufgaben der einzelnen Vorstandsmitglieder 
 

a) Der 1. Vorsitzende vertritt den Verein nach innen und nach außen, regelt das 
Verhältnis untereinander und zum Verein, beruft und leitet die 
Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen und hat die Aufsicht über 
die gesamte Geschäftsführung des Vorstandes und aller Organe. 
 
b) Intern vertritt der 2. Vorsitzende den 1. Vorsitzenden im Behinderungsfalle, 
soweit es sich nicht um Vertretungsangelegenheiten gemäß §26 BGB handelt. 
 
c) Der Kassenwart verwaltet die Vereinskassengeschäfte und sorgt für die 
Einziehung der Beiträge. Er ist für den Bestand und die gesicherte Anlage des 
Vereinsvermögens verantwortlich. Bei einer Kassenrevision sind alle 
Ausgaben durch Belege nachzuweisen. Er erhält Bankvollmacht. 
 
d) Der Sportwart bearbeitet sämtliche Sportangelegenheiten in seiner Sparte. Er 
hat die Aufsicht bei allen Übungs- und sonstigen Sportveranstaltungen, er darf 
an allen Vereinsausschusssitzungen teilnehmen und das Wort ergreifen. 
 
e) Der Schriftführer erledigt den gesamten Geschäfts- und Schriftverkehr des 
Vereins und kann einfache, für den Verein unverbindliche Mitteilungen mit 
Zustimmung des 1. Vorsitzenden allein unterzeichnen. Der Schriftführer führt 
die Mitgliederlisten und in den Versammlungen die Protokolle, die er zu 
unterschreiben hat. 
 

3. Vereins- und Organämter können bei Bedarf und unter Berücksichtigung der haushalts-

rechtlichen Möglichkeiten auf Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer 

Aufwandsentschädigung nach §3 Nr. 26a EStG ausgeübt werden (Ehrenamtspauschale). 

Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit trifft der Vorstand gem. § 26 BGB. 

Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung. 

4. Der Vorstand kann bei Bedarf und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnis-
se und der Haushaltslage Aufträge über Tätigkeiten für den Verein gegen eine angemessene 
Vergütung oder Honorierung an Dritte vergeben. 

5. Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der Geschäftsstelle ist 
der Vorstand ermächtigt, im Rahmen der haushaltsrechtlichen Tätigkeiten, hauptamtlich Be-
schäftigte für die Verwaltung anzustellen. 
Die arbeitsrechtliche Direktionsbefugnis hat der 1. Vorsitzende. 

Weitere Einzelheiten können in einer Finanzordnung des Vereins geregelt werden, die durch 

den Vorstand beschlossen und von der Mitgliederversammlung bestätigt und geändert wird. 

 
 
 
 

§18 Vereinsfachausschüsse 
 
Vereinsfachausschüsse werden zur Zeit nicht gebildet. 
 
 

§19 Kassenprüfung 
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Die von der Jahreshauptversammlung auf jeweils 1 Jahr zu wählenden Kassenprüfer 
können gemeinschaftlich einmal im Jahr eine unvermutete Kassenprüfung 
vornehmen. Nach Abschluss des Rechnungsjahres muss eine angemeldete 
Kassenprüfung erfolgen. Hierüber ist der Jahreshauptversammlung zu berichten. 
Die Kassenprüfungen beziehen sich auf eine Belegprüfung. Die Kassenprüfer 
können dem Vorstand Anregungen geben. 
 
 

§20 Verfahren der Beschlussfassung aller Organe 
Sämtliche Organe sind beschlussfähig ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 

Mitglieder, sofern die Einberufung ordnungsgemäß erfolgt ist. Die Einberufung ist 
ordnungsgemäß, wenn sie 14 Tage vor dem Versammlungszeitpunkt durch den 1. 
Vorsitzenden unter Bekanntgabe der Tagesordnung den Mitgliedern in Textform an die letzte 
dem Verein bekannte E-Mail-Adresse zugesandt wurde. 

Zusätzlich wird die Einladung auf der Vereinshomepage veröffentlicht. 
Die Vorschrift gemäß §13 bleibt unberührt. 
Sämtliche Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit der erschienenen 
Stimmberechtigten gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Die 
Abstimmung geschieht durch öffentliches Handaufheben. 
Bei Wahlen ist im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der anwesenden Mitglieder 
erforderlich. Im zweiten Wahlgang ist die Person gewählt, die die meisten Stimmen 
auf sich vereinigt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, das durch den 
Wahlleiter zu ziehen ist. 
Sämtliche Stimmberechtigten sind zur Stellung von Anträgen zur Tagesordnung bis 
7 Tage vor dem Versammlungszeitpunkt befugt. Die Vorschrift des §13 bleibt 
unberührt. Über sämtliche Versammlungen ist ein Protokoll zu führen, welches am 
Schluss vom jeweiligen Schriftführer zu unterschreiben ist. Das Protokoll muss 
Angaben über die Zahl der Erschienenen, die gestellten Anträge und das Abstimmungser-
gebnis enthalten. Gefasste Beschlüsse sind besonders 
hervorzuheben. 
 
 

§21 Satzungsänderung und Auflösung 
 
Zur Beschlussfassung von Satzungsänderungen ist eine Mehrheit von 3/4 der 
erschienenen stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. 
Zur Beschlussfassung über die Vereinsauflösung ist eine Mehrheit von 3/4 der 
erschienenen stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. 
 
 

 
 
§22 Vermögen des Vereines 
 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an den Landessportbund Niedersachsen e.V. oder eine 
andere steuerbegünstigte Körperschaft, der/die es unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige sportliche Zwecke zu verwenden hat. 
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§23 Geschäftsjahr 
 
Das Geschäftsjahr deckt sich mit dem Kalenderjahr. 
 
 

§24 Geschäfts- und Beitragsordnung 
 
- Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge und deren  Fälligkei-
ten werden durch die Mitgliederversammlung beschlossen.  

- Neben regelmäßigen Beiträgen kann von neuen Mitgliedern eine einmalige und nicht  rück-
forderbare Aufnahmegebühr erhoben werden. Die Höhe der Aufnahmegebühr wird vom 
Vorstand bestimmt. 

- Erstmalig aufgenommenen Vereinsmitgliedern kann der Vorstand eine Beitragsfreistellung 
für den Zeitraum von bis zu zwei Monatsbeiträgen einräumen. Diese Beitragsfreistellung 
kann nur einmalig und zu Beginn einer neuen Mitgliedschaft in Anspruch genommen wer-
den. 

- Der Vorstand kann die bestätigte Beitragsstruktur in einer Beitrags- und Geschäftsordnung 
abbilden. 

 
§ 25 Sonderumlage 

Für jedes einzelne Geschäftsjahr kann durch die Mitgliederversammlung auf Antrag und mit 
einfacher Mehrheit eine einmalige Sonderumlage beschlossen werden. Die maximale Höhe 
der Sonderumlage je Mitglied beträgt einen Monatsbeitrag des jeweiligen Mitgliedsbeitrages 
und muss zweckgebunden sein. 

 

§ 26 Sanktionsgewalt des Vereins 

1. Der Sanktionsgewalt des Vereins unterliegen die Mitglieder aller Beitragsklassen un-
ter Maßgabe dieser Satzung und geltender Vereinsordnungen sowie der zuständigen 
Satzung und Sportordnungen des Billard-Landesverbandes Niedersachsen e. V. 
(BLVN). 

2. Alle Formen der festgestellten Verstöße gegen diese Satzung und Ordnungen des 
Vereins und auch Verstöße gegen die Satzung und Ordnungen des BLVN können mit 
Sanktionen belegt werden. 

3. Als Strafen sind zulässig: 
a) Verwarnung. 
b) Aberkennung der Spiel-/Startberechtigung für den Verein. 
c) Geldstrafen je Einzelfall bis zu 100,- Euro. 

4. Für die Verhängung der unter Punkt 3 genannten Strafen ist der Vorstand zuständig. 
5. Widersprüche gegen verhängte Strafen sind vom betroffenen Mitglied an die nächste 

Mitgliederversammlung möglich und sind innerhalb von 14 Tagen nach Verkündung 
des Strafmaßes schriftlich an den Vorstand zu richten. Die Mitgliederversammlung 
entscheidet dann endgültig über das verhängte Strafmaß. 

6. Die Sanktionsgewalt des Vereins kann auch für die § 9 Ausschlussgründe und § 11 
Pflichten der Mitglieder zur Anwendung kommen. 

7. Straftaten können durch eine Sanktionierung nicht abgewertet werden. 
 
 



Vereinssatzung Billard Sport Braunschweig e.V. 

29.02.2020 Seite 10 
 

Diese Satzung wurde aufgrund der Beschlüsse der Jahreshauptversammlung am 
29.02.2020 von den Mitgliedern genehmigt. 
 
 
 
 


